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Stand: Februar 2010 
Quellen:  BGN-CD-Rom 2009 (BGN), Handlungshilfe 3.1 (UK Bund), Checkliste Lagerung brennbarer Flüssigkeiten (SUVA) 
 

Arbeitsbereich / Organisation / Einrichtung: 
 
 
Bearbeitet von: 
 

Bearbeitet am: 

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. 
Sollte eine Frage für Ihren Betrieb / Bereich nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg. 
Wo Sie eine Frage mit    «nein» oder    «teilweise» beantworten, ist eine Maßnahme zu 
treffen.  
Notieren Sie die zu treffenden Maßnahmen in der Maßnahmenliste. Sind sie sich über zu tref-
fende Maßnahmen nicht im Klaren, nehmen Sie Kontakt zu Ihren Arbeitsschutz-Fachkräften auf. 
Weitere Hilfen bietet die CD Handlungshilfe, Bezug über die Unfallkasse des Bundes. 

 
1. Sind die in der Einheit / Unterkunft / Ge-

meinschaft verwendeten Gefahrstoffe be-
kannt? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

2. Liegen für die Gefahrstoffprodukte die aktu-
ellen EG-Sicherheitsdatenblätter vor und 
sind diese für die Mitarbeiter jederzeit zu-
gänglich? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

Im Endverbraucherbereich kann der 
Lieferant meist keine SDB zur Verfü-
gung stellen, hier muss direkt beim 
Hersteller angefragt werden. 

3. Sind die vorhandenen Gefahrstoffe in einem 
„Gefahrstoffverzeichnis“ eingetragen? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

4. Befinden sich die Gefahrstoffprodukte in ih-
ren Originalbehältnissen und sind diese 
ordnungsgemäß gekennzeichnet? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

5. Stehen für umzufüllende Produkte geeigne-
te Behältnisse zur Verfügung und sind diese 
entsprechend gekennzeichnet? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

Teilweise liefern die Hersteller zusätz-
lich Kleingebinde zum Wiederbefüllen. 

6. Wurde für die Tätigkeit mit Gefahrstoffen 
eine Gefährdungsbeurteilung und eine Ein-
stufung in das Schutzstufenkonzept der Ge-
fahrstoffverordnung durchgeführt? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

7. Wurde für die Gefahrstoffe eine Ersatzstoff-
suche durchgeführt? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

8. Liegen für die Tätigkeit mit Gefahrstoffen 
die erforderlichen Betriebsanweisungen 
vor? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

Teilweise stellen die Hersteller Muster-
Betriebsanweisungen zur Verfügung.  e
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 Arbeitshilfen 

 

 
Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.  
Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden 
Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen.  
Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung 
beteiligt waren, ist ausgeschlossen. 
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9. Sind die Betriebsanweisungen auf einem 
aktuellen Stand, allen Mitarbeitern zugäng-
lich und am Arbeitsplatz ausgehängt / aus-
gelegt? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

10. Werden  Mitarbeiter mittels der Betriebsan-
weisungen vor Tätigkeitsaufnahme und an-
schließend mindestens einmal jährlich 
mündlich und arbeitsplatz- bzw. tätigkeits-
bezogen unterwiesen (Dokumentation)? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

Die Unterweisung muss in für den 
Mitarbeiter verständlicher Form und 
Sprache erfolgen! 

11. Wird die entsprechende persönliche 
Schutzausrüstung in ausreichender Anzahl 
bereitgestellt? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

Persönliche Schutzausrüstung muss 
dem Mitarbeiter individuell angepasst 
sein. Bei der Auswahl muss der Mitar-
beiter beteiligt werden. 

12. Werden die Grundsätze der Lagerung von 
Gefahrstoffen (z. B. Minimierung der Men-
gen, Zusammenlagerung, Aufbewahrungs- 
bzw. Lagerhöhe unterhalb Augenhöhe des 
kleinsten Mitarbeiters, …) beachtet? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

13. Wird auf das Verbot der Zusammenlage-
rung von Gefahrstoffen und Lebensmitteln 
und Arzneimitteln (Angaben aus dem stoff-
spezifischem Sicherheitsdatenblatt und der 
Betriebsanweisung) geachtet? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

14. Ist es verboten in Räumen, in denen Ge-
fahrstoffe gelagert bzw. eingesetzt werden, 
Lebensmittel aufzubewahren bzw. einzu-
nehmen? 

 ja 
 teilweise 
 nein 
 

 

15. Wird darauf geachtet, dass Gefahrstoffe 
nicht in Lebensmittelbehälter umgefüllt und 
aufbewahrt werden? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

16. Ist ein aktueller Hygieneplan (mit integrier-
tem Hautschutzplan) vorhanden? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

17. Ist bekannt, wie verschüttete oder ausge-
laufene Gefahrstoffe aufgenommen und 
entsorgt werden (Angaben aus dem stoff-
spezifischem Sicherheitsdatenblatt und der 
Betriebsanweisung)? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

Die entsprechenden Hilfsmittel müssen 
in ausreichender Menge zur Verfügung 
stehen! 

18. Wurden die festgelegten Schutzmaßnah-
men umgesetzt und auf deren Wirksamkeit 
überprüft? 

 ja 
 teilweise 
 nein 

 

 
Literaturhinweise: 
 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 

Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) 
 TRGS 200 "Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen" 
 BGI/GUV-I 7008  „Gefahrstoffe schnell und praxisnah im Griff“ 
 Broschüre „Das neue Einstufungs-und Kennzeichnungssystem für Chemikalien nach GHS“, 

Umweltbundesamt 


